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Kantonale Vollzugsverordnung zum Schweizerischen Obligationenrecht und zu 
den dazugehörenden Ergänzungs- und Ausführungserlassen 1 

(Änderung vom 22. Dezember 2009 

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz, 

gestützt auf § 23 der Kantonalen Vollzugsverordnung zum Schweizerischen 
Obligationenrecht und zu den dazugehörenden Ergänzungs- und Ausführungser-
lassen, 

beschliesst: 

I. 

Die Kantonale Vollzugsverordnung zum Schweizerischen Obligationenrecht und 
zu den dazugehörenden Ergänzungs- und Ausführungserlassen vom 25. Oktober 
19742 wird wie folgt geändert: 

§ 1 Ziff. 10 

(Der Regierungsrat ist die zuständige Behörde für:) 

10. die Ausfällung der in Art. 1155 Abs. 2 OR vorgesehenen Ordnungsbusse; 

§ 20a (neu) c) Verwaltungsgericht 

Das Verwaltungsgericht beurteilt als einzige Instanz Beschwerden gegen Verfü-
gungen des kantonalen Handelsregisters. 

II. 

1 Dieser Beschluss wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die 
Gesetzsammlung aufgenommen. 
2 Er tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. 

 
 Im Namen des Regierungsrates: 
 Der Landammann: Dr. Georg Hess 
 Der Staatsschreiber: Peter Gander 
 
1 SRSZ 217.110. 
2 GS 16-549. 


